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BUNDESARBEITSGERICHT 

4 AZR 253/23 
4 Sa 362/23 
Landesarbeitsgericht 
Köln 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
16. Oktober 2024 

URTEIL 
Freitag, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

In Sachen 

 

Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger, 

 

 

pp. 

 

 

Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte, 

 

 

 

hat der Vierte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen  

Verhandlung vom 16. Oktober 2024 durch den Vorsitzenden Richter am Bundes-

arbeitsgericht Prof. Dr. Treber, die Richterinnen am Bundesarbeitsgericht 

Dr. Rennpferdt und Klug sowie den ehrenamtlichen Richter Hoffmann und die 

ehrenamtliche Richterin Vesper für Recht erkannt: 
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1. Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Landes-
arbeitsgerichts Köln vom 12. September 2023 - 4 Sa 
362/23 - aufgehoben. 

2. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung - auch über die Kosten der Revision - an das  
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 

 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 
 

Die Parteien streiten über die zutreffende Eingruppierung des Klägers. 

Der Kläger ist studierter Diplom-Biologe und seit 1998 bei der Beklagten 

beschäftigt. Nach den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen bestimmte sich das 

Arbeitsverhältnis zunächst „nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) 

vom 23.02.1961 und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Ta-

rifverträgen“ und später „nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD) für die Verwaltung und den diesen ergänzenden, ändernden oder erset-

zenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung einschließlich des Tarif-

vertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den 

TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA)“. 

Der Kläger ist seit dem 1. Oktober 1998 unverändert im Umwelt- und Ver-

braucherschutzamt als Freilandartenschützer tätig, zuletzt mit einer Arbeitszeit 

von 76,92 vH eines Vollzeitbeschäftigten. Der Freilandartenschutz dient der Um-

setzung artenschutzrechtlicher Regelungen zum Schutz von wildlebenden Tieren 

und Pflanzen, speziell in bau- und abfallrechtlichen Verfahren. Der Kläger ist in 

drei Stadtbezirken für die generelle Gewährleistung und Sicherstellung des Ar-

tenschutzes und in allen Bezirken speziell für Flusskrebse und Neobiota zustän-

dig. Nach einer Arbeitsplatzbeschreibung vom 13. Mai 2019 fallen bei seiner Tä-

tigkeit zu 40 vH der Arbeitszeit Prüfungen auf Einhaltung artenschutzrechtlicher 
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Verbote in der Bauleitplanung, baurechtlichen Zulassung und Planungs- und Zu-

lassungsverfahren einschließlich Artenschutzprüfungen sowie Überprüfung der 

Verträglichkeit von Projekten mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Ge-

biets nach § 34 BNatSchG (FFH-Verträglichkeitsprüfungen), zu 30 vH die Bear-

beitung von Vorgängen außerhalb von Bebauungsplänen und zu weiteren 30 vH 

sonstige Aufgaben wie die Durchführung von Artenschutzprogrammen und Öf-

fentlichkeitsarbeit an. Alle bei der Beklagten im Freilandartenschutz Beschäftig-

ten verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium. 

In Stellenausschreibungen für den Bereich Freilandartenschutz wird als „Muss-

Kriterium“ ein „Hochschulabschluss der Biologie (Bachelor, Diplom)“ vorausge-

setzt. 

Die Beklagte vergütet den Kläger nach Entgeltgruppe 11 Stufe 6 

TVöD/VKA. Mit Schreiben vom 26. Oktober 2017 machte dieser geltend, die von 

ihm auszuübende Tätigkeit sei der „Entgeltgruppe 13 zugeordnet“, und bean-

tragte eine „Höhergruppierung in diese Entgeltgruppe rückwirkend ab 1. Januar 

2017“. 

Mit seiner Klage hat der Kläger geltend gemacht, er sei Beschäftigter mit 

abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tä-

tigkeit. Er habe daher Anspruch auf Zahlung einer Vergütung nach Entgelt-

gruppe 13 TVöD/VKA. Er benötige zur Ausübung seiner Tätigkeit Kenntnisse und 

Fähigkeiten, die in Breite und Tiefe über die in einem Bachelor-Studium vermit-

telten hinausgehen. Nur aufgrund seines abgeschlossenen wissenschaftlichen 

Hochschulstudiums sei er in der Lage, die relevanten Zusammenhänge zu er-

kennen. 

Der Kläger hat zuletzt - soweit für die Revision von Bedeutung - bean-

tragt,  

         die Beklagte zu verurteilen, an ihn 5.364,98 Euro brutto 
nebst Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem Basiszins-
satz aus jeweils 436,89 Euro seit dem 1. Februar 2018 und 
1. März 2018 sowie aus jeweils 449,12 Euro seit dem 
1. April 2018, 1. Mai 2018, 1. Juni 2018, 1. Juli 2018, 1. Au-
gust 2018, 1. September 2018, 1. Oktober 2018, 1. Novem-
ber 2018, 1. Dezember 2018 und 1. Januar 2019 zu zahlen; 
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 hilfsweise für den Fall des Unterliegens 
 1. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm für 

die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 
2018 die Entgeltdifferenzen im Hinblick auf das Tarif- 
entgelt zzgl. aller Nebenleistungen, wie Anwartschaf-
ten für die betriebliche Altersversorgung, die Leis-
tungsbezogenen Entgelte sowie sämtliche Sonder-
zahlungen inklusive der Jahressonderzahlung auf der 
Basis einer Wochenarbeitszeit von 76,92 vH einer ta-
riflichen Vollzeitarbeitskraft abzurechnen und auszu-
zahlen, die sich jeweils daraus ergeben, dass der Klä-
ger statt nach der Entgeltgruppe E 11 Stufe 6 (tat-
sächliche Abrechnung und Zahlung) nach der Entgelt-
gruppe E 13 nach der Entgeltordnung des TVöD/VKA 
mit der Studienlaufzeitgruppe 6 unter Berücksichti-
gung der bisher zurückgelegten Stufenlaufzeit (ge-
schuldete Abrechnung und Zahlung) zu bezahlen war; 

 2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm je-
weils fünf Prozentpunkte Zinsen über dem Basiszins-
satz aus den monatlichen Entgeltdifferenzen gemäß  
dem Antrag zu 1. jeweils beginnend mit dem Monats-
ersten des Folgemonats abzurechnen und auszuzah-
len; 

 3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm für 
2017 die Entgeltdifferenz nebst fünf Prozentpunkte 
Zinsen über dem Basiszinssatz seit dem 1. April 2018 
abzurechnen und auszuzahlen, die sich daraus ergibt, 
dass das leistungsbezogene Entgelt für 2017 eben-
falls pflichtwidrig anhand der Entgeltgruppe 11 Stufe 6 
TVöD/VKA iVm. Entgeltordnung TVöD/VKA berech-
net und gezahlt wurde, statt der geschuldeten Entgelt-
gruppe 13 Stufe 6. 

 
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und hierzu die Auffassung 

vertreten, die Tätigkeit des Klägers erfülle die Tätigkeitsmerkmale der Entgelt-

gruppe 11 des Teils A Abschnitt II Nr. 3 - Ingenieurinnen und Ingenieure - der An-

lage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD/VKA. Zur Ausübung der Tätigkeit ge-

nüge ein Bachelor-Studium „Landschaftsplanung und Naturschutz“. Dieses sei 

spezieller auf die Tätigkeit zugeschnitten als ein Biologie-Studium. Etwaige An- 

sprüche seien jedenfalls teilweise verfallen. Der Kläger habe diese erstmals mit 

der Klageschrift hinreichend konkretisiert geltend gemacht. 
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Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht 

die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit seiner Revision verfolgt der Klä- 

ger sein Begehren weiter. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Revision des Klägers ist begründet. Das Landesarbeitsge-

richt durfte mit der gegebenen Begründung den Hauptantrag nicht abweisen. 

Dies führt zur Aufhebung des Berufungsurteils (§ 562 Abs. 1 ZPO) und zur Zu-

rückverweisung der Sache an das Landesarbeitsgericht (§ 563 Abs. 1 Satz 1 

ZPO). 

I. Der Hauptantrag, zu dessen Begründung sich der Kläger ausschließlich 

auf einen Anspruch auf Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TVöD/VKA aufgrund 

arbeitsvertraglicher Bezugnahme stützt, ist zulässig, insbesondere hinreichend 

bestimmt iSd. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Der Kläger begehrt für die Monate Januar 

bis Dezember 2018 jeweils die Differenz zwischen dem ihm gezahlten Tabellen-

entgelt und dem ihm nach seiner Auffassung auf Grundlage der Entgeltgruppe 13 

Stufe 6 TVöD/VKA zustehenden Entgelt nebst Zinsen. Ob die Berechnung zu-

treffend ist, ist keine Frage der Zulässigkeit. 

II. Die Annahme des Landesarbeitsgerichts, der Kläger könne kein Entgelt 

nach Entgeltgruppe 13 TVöD/VKA beanspruchen, ist nicht frei von Rechtsfeh-

lern.  

1. Für das Arbeitsverhältnis war zunächst aufgrund der jeweiligen arbeits-

vertraglichen Regelungen der BAT maßgebend. Nunmehr bestimmt es sich nach 

den Regelungen des TVöD/VKA und des TVÜ-VKA. 

2.  Die Eingruppierung des Klägers richtet sich entgegen der Auffassung 

des Landesarbeitsgerichts nicht nach § 12 TVöD/VKA iVm. der Anlage 1 - Ent- 
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geltordnung (VKA) zum TVöD/VKA, sondern nach §§ 22, 23 BAT iVm. den Tä-

tigkeitsmerkmalen der Anlage 1a zum BAT. 

a) Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 TVÜ-VKA gelten für die in den TVöD übergelei-

teten Beschäftigten sowie für die zwischen dem Inkrafttreten des TVöD/VKA und 

dem 31. Dezember 2016 neu eingestellten Beschäftigten, deren Arbeitsverhält-

nis über den 31. Dezember 2016 hinaus fortbesteht, ab dem 1. Januar 2017 für 

(Neu-)Eingruppierungen §§ 12, 13 TVöD/VKA iVm. der Anlage 1 - Entgeltord-

nung (VKA) zum TVöD/VKA. Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingrup-

pierung anhand dieser Vorschriften fand jedoch anlässlich der Überleitung in die 

Entgeltordnung nicht statt (§ 29a Abs. 1 Satz 2 TVÜ-VKA). Vielmehr erfolgte die 

Überleitung zum 1. Januar 2017 gemäß § 29a Abs. 1 Satz 1 TVÜ-VKA unter Bei-

behaltung der bisherigen Entgeltgruppe. Dies ist nach der Protokollerklärung zu 

§ 29a Abs. 1 TVÜ-VKA diejenige, die nach Anlage 1 oder 3 TVÜ-VKA in der bis 

zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung der Vergütungsgruppe des BAT, 

deren tarifliche Anforderungen die Tätigkeit erfüllte, zugeordnet war (BAG 

24. April 2024 - 4 AZR 128/23 - Rn. 15; 5. Juli 2023 - 4 AZR 289/22 - Rn. 15). 

Eine Ausnahme besteht für die in § 29b Abs. 1 TVÜ-VKA geregelte Fall-

gestaltung. Danach kommt bei unveränderter Tätigkeit eine Eingruppierung nach 

§ 12 TVöD/VKA nur in Betracht, wenn sich nach der Anlage 1 - Entgeltordnung 

(VKA) zum TVöD/VKA eine höhere Entgeltgruppe als in der Anlage 1 oder 3 

TVÜ-VKA vorgesehen ergibt und der Beschäftigte bis zum 31. Dezember 2017 

eine dementsprechende Eingruppierung beantragt hat (BAG 13. Dezember 2023  

- 4 AZR 322/22 - Rn. 25; 16. August 2023 - 4 AZR 301/22 - Rn. 19). 

b) Für den Kläger sind danach weiterhin die Eingruppierungsregelungen 

der §§ 22, 23 BAT iVm. der Vergütungsordnung einschlägig. Seine Tätigkeit hat 

sich weder nach dem 1. Januar 2017 geändert noch ergibt sich unter Anwendung 

der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD/VKA für ihn eine höhere Ein-

gruppierung. Das streitgegenständliche Tätigkeitsmerkmal der Vergütungs-

gruppe II Fallgruppe 1a Alt. 1 des Teils I der Anlage 1a zum BAT für den Bereich 

Gemeinden „mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ent-

sprechender Tätigkeit“ ist unverändert in Entgeltgruppe 13 des Teils A Abschnitt I 
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Nr. 4 der Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD/VKA übernommen wor-

den. Dabei haben die Tarifvertragsparteien zwar die Definition der wissenschaft-

lichen Hochschulbildung geändert. Hieraus ergeben sich für die Eingruppierung 

des Klägers aber keine Unterschiede. 

aa) Nr. 3 der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkun-

gen) zur Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) zum TVöD/VKA lautet: 

         „Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
liegt vor, wenn das Studium an einer staatlichen Hoch-
schule im Sinne des § 1 Hochschulrahmengesetz (HRG)  
oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hoch-
schule 

 a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten 
ersten Staatsprüfung, Magisterprüfung oder Diplom-
prüfung oder 

 b) mit einer Masterprüfung 
 beendet worden ist. … Eine abgeschlossene wissenschaft-

liche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a 
setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Studien-
gang abgelegt wurde, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife  
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechti-
gung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Ab-
schluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semes-
tern - ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester 
o.Ä. - vorschreibt. Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese 
Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Se-
mester für den Abschluss vorgeschrieben sind. …“ 

 

bb) In der Protokollerklärung Nr. 2 zur Vergütungsgruppe II Fallgruppe 1a 

BAT heißt es ua.: 

         „Wissenschaftliche Hochschulen sind Universitäten, Tech-
nische Hochschulen sowie andere Hochschulen, die nach 
Landesrecht als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt 
sind. 

 Abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt 
vor, wenn das Studium mit einer ersten Staatsprüfung oder 
mit einer Diplomprüfung beendet worden ist. 

 … 
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 Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
setzt voraus, daß die Abschlußprüfung in einem Studien-
gang abgelegt worden ist, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife  
oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) als Zu- 
gangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluß eine 
Mindeststudienzeit von mehr als sechs Semestern - ohne 
etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. ä. - vorge-
schrieben war.“ 

 

cc) Der Kläger verfügt als Diplom-Biologe nach beiden Definitionen über eine 

abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung. Er wäre daher, sein Vor-

bringen als zutreffend unterstellt, er übe eine „entsprechende Tätigkeit“ aus, vor 

Inkrafttreten des TVöD/VKA bereits nach Vergütungsgruppe II Fallgruppe 1a 

BAT zu vergüten und nach Anlage 1 TVÜ-VKA in der bis zum 31. Dezember 2016 

geltenden Fassung in Entgeltgruppe 13 TVöD/VKA überzuleiten gewesen (Ver-

gütungsgruppe II ohne Aufstieg nach Ib).  

3. Gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 BAT ist der Kläger in der Vergütungsgruppe 

eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm nicht nur vorüber-

gehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Das ist dann der Fall, wenn zeitlich 

mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die An-

forderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser 

Vergütungsgruppe erfüllen (§ 22 Abs. 2 Satz 2 BAT). Bezugspunkt der tariflichen 

Bewertung ist danach der Arbeitsvorgang (BAG 20. März 2024 - 4 AZR 154/23 -  

Rn. 22; 26. April 2023 - 4 AZR 275/20 - Rn. 20). 

a) Für die Beurteilung, ob eine oder mehrere Einzeltätigkeiten zu einem Ar-

beitsergebnis führen, sind eine natürliche Betrachtungsweise und die durch den 

Arbeitgeber vorgenommene Arbeitsorganisation ausschlaggebend. Dabei kann 

die gesamte vertraglich geschuldete Tätigkeit einen einzigen Arbeitsvorgang 

ausmachen. Einzeltätigkeiten können dann nicht zusammengefasst werden, 

wenn die verschiedenen Arbeitsschritte von vornherein auseinandergehalten und 

organisatorisch voneinander getrennt sind. Hierfür reicht jedoch die theoretische 

Möglichkeit nicht aus, einzelne Arbeitsschritte oder Einzelaufgaben verwaltungs-

technisch isoliert auf andere Angestellte zu übertragen. Bei der Zuordnung zu 
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einem Arbeitsvorgang können wiederkehrende und gleichartige Tätigkeiten zu-

sammengefasst werden. Dem Arbeitsvorgang hinzuzurechnen sind dabei nach 

Satz 1 der Nr. 1 der Protokollnotiz zu § 22 Abs. 2 BAT auch Zusammenhangar-

beiten. Das sind solche, die aufgrund ihres engen Zusammenhangs mit bestimm-

ten Aufgaben eines Angestellten bei der tariflichen Bewertung zwecks Vermei-

dung tarifwidriger „Atomisierung“ der Arbeitseinheiten nicht abgetrennt werden 

dürfen, sondern diesen zuzurechnen sind. Die tarifliche Wertigkeit der verschie-

denen Einzeltätigkeiten oder Arbeitsschritte bleibt dabei zunächst außer Be-

tracht. Erst nachdem die Bestimmung des Arbeitsvorgangs erfolgt ist, ist dieser 

anhand des in Anspruch genommenen Tätigkeitsmerkmals zu bewerten (BAG 

20. März 2024 - 4 AZR 154/23 - Rn. 23; ausf. BAG 9. September 2020 - 4 AZR 

195/20 - Rn. 27 ff. mwN, BAGE 172, 130). 

b) Im Eingruppierungsrechtsstreit umfasst die Darlegungslast eines Be-

schäftigten nicht, seine Tätigkeit nach Arbeitsvorgängen gegliedert darzulegen. 

Er hat lediglich neben der Darstellung der Arbeitsinhalte Angaben insbesondere 

zu den Arbeitsergebnissen, zu den Zusammenhangstätigkeiten und zu der Ab-

grenzbarkeit der verschiedenen Einzelaufgaben zu machen, die dem Gericht die 

Bestimmung von Arbeitsvorgängen ermöglichen. Die Bestimmung der Arbeits-

vorgänge selbst ist eine Rechtsfrage und damit Aufgabe des Gerichts (BAG 

16. Dezember 2020 - 4 AZR 97/20 - Rn. 19; 13. Mai 2020 - 4 AZR 173/19 -  

Rn. 17, BAGE 170, 214). 

c) Der Begriff des „Arbeitsvorgangs“ ist ein feststehender, abstrakter, von 

den Tarifvertragsparteien vorgegebener Rechtsbegriff. Seine Anwendung durch 

die Tatsachengerichte ist revisionsrechtlich in vollem Umfang nachprüfbar (BAG 

16. August 2023 - 4 AZR 339/22 - Rn. 19).  

d) Dieser Überprüfung hält die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 

nicht stand.  

aa) Es ist zwar unschädlich, dass das Landesarbeitsgericht seiner Subsum- 

tion nicht § 22 BAT, sondern den inhaltsgleichen § 12 TVöD/VKA zugrunde ge-

legt hat (vgl. BAG 19. Oktober 2022 - 4 AZR 470/21 - Rn. 19). 
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bb) Das Landesarbeitsgericht hat aber bei seiner Prüfung der vom Kläger 

beanspruchten Entgeltgruppe nicht selbst die Arbeitsvorgänge bestimmt, son-

dern die - vermeintlich - vom Kläger angenommenen Arbeitsvorgänge zugrunde 

gelegt. Anschließend hat es ausschließlich einen „Arbeitsvorgang“ (Gewährleis-

tung des Freilandartenschutzes innerhalb und außerhalb der Bauleitplanung und 

baurechtlichen Zulassung) mit einem zeitlichen Anteil von 70 vH der Arbeitszeit 

des Klägers bewertet. Unabhängig davon, ob der Kläger erst mit der Revisions-

begründung oder bereits im erst- oder zweitinstanzlichen Verfahren vorgetragen 

hat, seine Tätigkeit sei „insgesamt als ein Arbeitsvorgang zu betrachten“, hätte 

das Landesarbeitsgericht von dessen Vortrag, seine Tätigkeit bestünde aus zwei 

Arbeitsvorgängen, nicht ohne eigene Prüfung ausgehen dürfen.  

cc) Das Landesarbeitsgericht hätte die Bestimmung von Arbeitsvorgängen 

nur dann dahinstehen lassen können, wenn der Kläger unter keinem denkbaren 

Zuschnitt Anspruch auf die begehrte Vergütung hätte. Dann wäre aber die Be-

wertung sämtlicher vom Kläger auszuübender Tätigkeiten erforderlich gewesen 

(sh. nur BAG 14. September 2016 - 4 AZR 964/13 - Rn. 26). Daran fehlt es. 

III.  Dies führt zur Aufhebung der Berufungsentscheidung (§ 562 Abs. 1 

ZPO) und zur Zurückverweisung der Sache (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).  

1. Der Senat kann nicht beurteilen, ob die Klage begründet ist. Es fehlt an 

den erforderlichen Feststellungen zu den vom Kläger auszuübenden Tätigkeiten, 

die die Bestimmung der Arbeitsvorgänge und anschließend deren Bewertung er-

möglichen würden. Das Landesarbeitsgericht hat zwar die Arbeitsplatzbeschrei-

bung vom 13. Mai 2019 in Bezug genommen und Feststellungen zu den Aus-

schreibungen für ähnliche Stellen getroffen. Dem lässt sich aber nicht entneh-

men, ob die darin beschriebenen Tätigkeiten tatsächlich den von dem Kläger aus- 

zuübenden Tätigkeiten entsprechen (vgl. zu dieser Anforderung BAG 10. Juni 

2020 - 4 AZR 142/19 - Rn. 15). 

2. Der Zurückverweisung unterliegen auch die hilfsweise gestellten Anträge 

zu 1. bis 3. Über diese ist nur zu entscheiden, wenn die Klage hinsichtlich des 

Hauptantrags abzuweisen ist.  
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IV. Im Rahmen der neuen Verhandlung und Entscheidung wird das Landes-

arbeitsgericht - unter Berücksichtigung des bisherigen und ggf. weiteren Vorbrin-

gens der Parteien - Folgendes zu beachten haben: 

1. Nach Feststellung des Inhalts der Tätigkeit des Klägers ist bei der Be-

stimmung der Arbeitsvorgänge entgegen der Auffassung der Beklagten nicht auf 

die „Trennbarkeit“ einzelner Tätigkeiten, sondern auf die tatsächliche Organisa-

tion der Arbeit durch die Beklagte abzustellen (vgl. BAG 9. September 2020  

- 4 AZR 195/20 - Rn. 30, BAGE 172, 130). Die getrennte Auflistung von Tätigkei-

ten in der Arbeitsplatzbeschreibung lässt keinen Schluss auf eine organisatori-

sche Trennung von Tätigkeiten im Tatsächlichen zu. 

2. Maßgebend für die Bewertung der Tätigkeit des Klägers sind die allge-

meinen Tätigkeitsmerkmale des Teils I der Anlage 1a zum BAT für den Bereich 

der Gemeinden. Grundsätzlich sind zwar spezielle Tätigkeitsmerkmale - in Be-

tracht kämen vorliegend diejenigen, die mit dem Tarifvertrag zur Änderung und 

Ergänzung der Anlage 1a zum BAT (Angestellte in technischen Berufen) vom 

15. Juni 1972 idF des Tarifvertrags vom 24. April 1991 (TV TechnAng) in die Ver-

gütungsordnung eingefügt wurden - vorrangig zu prüfen (vgl. Nr. 3 der Bemer-

kungen zu allen Vergütungsgruppen zur Anlage 1a zum BAT (VKA)). Wenn ein 

Arbeitsvorgang ein solches Tätigkeitsmerkmal erfüllt, ist die Anwendung des All-

gemeinen Teils nach dem Spezialitätsprinzip ausgeschlossen (BAG 22. Juni 

2022 - 4 AZR 440/21 - Rn. 30; 24. Februar 2021 - 4 AZR 269/20 - Rn. 23). Der 

Kläger beruft sich jedoch ausdrücklich darauf, eine Tätigkeit auszuüben, die ei-

nen wissenschaftlichen Hochschulabschluss erfordert. Hierfür enthält der 

TV TechnAng keine Tätigkeitsmerkmale, so dass die allgemeinen Merkmale her-

anzuziehen sind (vgl. BAG 21. Juni 2000 - 4 AZR 389/99 - zu 2 b der Gründe). 

3.  Eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 13 TVöD/VKA erfordert, dass der 

Kläger „Angestellter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 

und entsprechender Tätigkeit“ iSd. Vergütungsgruppe II Fallgruppe 1a BAT ist.  
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a) Als Diplom-Biologe verfügt der Kläger - wovon auch die Parteien und das 

Landesarbeitsgericht zutreffend ausgegangen sind - über eine abgeschlossene 

wissenschaftliche Hochschulbildung (Rn. 19). 

b) Das Tätigkeitsmerkmal setzt darüber hinaus voraus, dass die von dem 

Angestellten auszuübende Tätigkeit dessen abgeschlossene wissenschaftliche 

Hochschulbildung erfordert.  

aa) Die Tätigkeit muss einen sog. akademischen Zuschnitt haben. Sie muss 

eine umfassende wissenschaftliche Ausbildung und nicht nur wissenschaftliche 

Grundkenntnisse, wie sie zB im Rahmen eines Bachelor-Studiengangs erworben 

werden, erfordern. Nicht ausreichend ist, wenn die entsprechenden Kenntnisse 

des Angestellten für seinen Aufgabenkreis lediglich nützlich oder erwünscht sind 

(BAG 20. März 2024 - 4 AZR 154/23 - Rn. 28 mwN; 14. September 2016 - 4 AZR 

964/13 - Rn. 16). 

bb) Hierbei ist nicht auf die Erforderlichkeit „einer“ wissenschaftlichen (Hoch-

schul-)Bildung, sondern auf die konkrete wissenschaftliche Hochschulbildung 

des jeweiligen Angestellten abzustellen (BAG 20. März 2024 - 4 AZR 154/23 -  

Rn. 28 mwN). In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob ein „spe-

ziellerer“ Studiengang existiert, innerhalb dessen die für die Tätigkeit erforderli-

chen Kenntnisse „passgenauer“ vermittelt werden. Ausreichend ist, wenn der Ab-

gleich zwischen den für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Kenntnissen 

und den Inhalten des von dem Angestellten abgeschlossenen Hochschulstudi-

ums deren Erforderlichkeit ergibt.  

c) Der darlegungs- und beweisbelastete Angestellte muss - um dem Ge-

richt die Prüfung der Erforderlichkeit zu ermöglichen - darlegen, welche Fähigkei-

ten und Kenntnisse er in einer abgeschlossenen (wissenschaftlichen) Hochschul-

bildung erworben hat und aus welchen Gründen er seine Aufgabe ohne diese in 

entsprechendem Umfang und Tiefe vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten 

nicht ordnungsgemäß erledigen könnte. Seinem Vorbringen muss auch zu ent-

nehmen sein, dass ein - zB in einem Bachelor-Studiengang vermitteltes - Grund-

lagenwissen nicht ausreicht (vgl. BAG 20. März 2024 - 4 AZR 154/23 - Rn. 28; 
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14. September 2016 - 4 AZR 964/13 - Rn. 28). Hierfür ist allerdings, da keine 

echten Aufbaufallgruppen bestehen, kein wertender Vergleich erforderlich (vgl. 

BAG 18. April 2012 - 4 AZR 441/10 - Rn. 24). 

d) Nach diesen Grundsätzen bestehen nach den bisherigen Feststellungen 

des Landesarbeitsgerichts Anhaltspunkte, dass der Kläger jedenfalls innerhalb 

des Arbeitsvorgangs, dem die von ihm durchzuführenden FFH-Verträglichkeits-

prüfungen zuzuordnen sind, eine seinem Biologie-Studium entsprechende Tätig-

keit auszuüben hat. 

aa) Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, mit dem Art. 6 Abs. 3 und 4 der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitatrichtlinie  

- FFH-RL) umgesetzt worden sind, sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Ver-

träglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen 

(sog. FFH-Verträglichkeitsprüfung) (vgl. BVerwG 6. November 2012 - 9 A 17.11 -  

Rn. 20, BVerwGE 145, 40). Die Prüfung, ob ein Vorhaben gegen artenschutz-

rechtliche Verbote verstößt, setzt nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts eine ausreichende Bestandsaufnahme der vorhandenen 

Arten, die in den Anwendungsbereich der Verbote fallen, und ihrer Lebensräume 

voraus. Dabei hängen Art, Umfang und Tiefe der Untersuchungen von den na-

turräumlichen Gegebenheiten des Einzelfalls sowie von Art und Ausgestaltung 

des Vorhabens ab. Erforderlich ist eine am Maßstab praktischer Vernunft ausge-

richtete Prüfung. Da die Bestandserfassung und die daran anschließende Beur-

teilung, ob und inwieweit naturschutzrechtlich relevante Betroffenheiten vorlie-

gen, auf ökologische Bewertungen angewiesen sind, für die normkonkretisie-

rende Maßstäbe und verbreitet auch gesicherte naturwissenschaftliche Erkennt-

nisse und Standards fehlen, steht der Behörde eine naturschutzfachliche Ein-

schätzungsprärogative zu (BVerwG 6. November 2012 - 9 A 17.11 - Rn. 100, 

aaO zum Planfeststellungsverfahren). Um zu einer verlässlichen Beurteilung zu 

gelangen, muss die Verträglichkeitsprüfung die „besten einschlägigen wissen-

schaftlichen Erkenntnisse“ berücksichtigen und setzt somit die „Ausschöpfung al- 

ler wissenschaftlichen Mittel und Quellen“ voraus (BVerwG 28. März 2013 - 9 A 
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22.11 - Rn. 41 mwN, BVerwGE 146, 145; vgl. auch EuGH 24. November 2011  

- C-404/09 - [Kommission/Spanien] Rn. 99 f.; 7. September 2004 - C-127/02 -  

[Waddenvereniging und Vogelbeschermingsvereniging] Rn. 59). 

bb) Soweit der Kläger bei Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfungen 

oder anderen Tätigkeiten auch „rechtliche und technisch-planerische Kenntnisse“ 

benötigen sollte, steht dies der Annahme einer „entsprechenden Tätigkeit“ nicht 

ohne weiteres entgegen. Maßgebend für die Beurteilung sind die den jeweiligen 

Arbeitsvorgang prägenden Tätigkeiten (vgl. BAG 13. November 2019 - 4 AZR 

490/18 - Rn. 48, BAGE 168, 306). Sollte der Kläger die weiteren Kenntnisse nur 

unter Verwendung des durch seine wissenschaftliche Hochschulbildung erwor-

benen Wissens anwenden können, wären letztere prägend und würden für eine 

„entsprechende“ Tätigkeit eines Diplom-Biologen sprechen. 

4. Falls der Kläger eine Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TVöD/VKA ver-

langen kann, wären die für das Jahr 2018 geltend gemachten Ansprüche nicht 

nach § 37 Abs. 1 TVöD/VKA verfallen (zu den Anforderungen vgl. BAG 27. April 

2022 - 4 AZR 463/21 - Rn. 57 ff. mwN, BAGE 177, 338). Er hat mit seinem 

Schreiben vom 26. Oktober 2017 nicht lediglich um Überprüfung seiner Eingrup-

pierung gebeten, sondern konkret eine „Höhergruppierung“ in „Entgeltgruppe 13“ 

gefordert. Dadurch ist für die Beklagte hinreichend deutlich geworden, dass der 

Kläger die Auffassung vertritt, einen Anspruch auf eine Vergütung nach Entgelt-

gruppe 13 TVöD/VKA ab dem 1. Januar 2017 zu haben. Nach § 37 Abs. 1 Satz 2 

TVöD/VKA reicht für denselben Sachverhalt die einmalige Geltendmachung des 

Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

5. Sollte die Tätigkeit des Klägers nicht die tariflichen Anforderungen des in 

Anspruch genommenen Tätigkeitsmerkmals erfüllen, ergäbe sich ein Anspruch 

des Klägers auf Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TVöD/VKA nicht aus einer 

„Selbstbindung“ der Beklagten. Dies hat das Landesarbeitsgericht zutreffend 

festgestellt; der Kläger hat sich zuletzt hiergegen auch nicht mehr gewendet. Die 

Beklagte hat insbesondere in den Stellenausschreibungen für Freilandarten-

schützer kein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium verlangt. 
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6. Die Hilfsanträge zu 1. bis 3. sind - soweit sie zur Entscheidung anfallen -  

derzeit unzulässig, und zwar unabhängig davon, ob sie mit dem Landesarbeits-

gericht als allgemein übliche Eingruppierungsfeststellungs- oder als Elementen-

feststellungsanträge im Hinblick auf bestimmte Vergütungsbestandteile zu ver-

stehen sind. 

a) Sollte es sich bei den Anträgen - entgegen ihrem Wortlaut - um Eingrup-

pierungsfeststellungsanträge handeln, ist bislang nicht ersichtlich, worin das 

nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse bestehen könnte. 

Die Vergütungspflicht der Beklagten im streitgegenständlichen Zeitraum ist be-

reits Gegenstand des Leistungsantrags. Ein über eine entsprechende Entgelt-

zahlung hinausgehendes Interesse an der begehrten Feststellung hat der Kläger 

nicht behauptet (vgl. hierzu BAG 13. Mai 2020 - 4 AZR 173/19 - Rn. 46 mwN, 

BAGE 170, 214). 

b) Soweit der Kläger entsprechend dem Wortlaut der Anträge die Feststel-

lung begehrt, die Beklagte sei über das mit den Leistungsanträgen begehrte Ta-

bellenentgelt zu weiteren Zahlungen verpflichtet, ist der Hilfsantrag zu 1. nicht 

hinreichend bestimmt iSd. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (vgl. zu den Anforderungen 

BAG 22. Februar 2023 - 4 AZR 68/22 - Rn. 55 mwN). Bei einer stattgebenden 

Entscheidung bliebe aufgrund der Verwendung der Worte „alle“, „wie“ und „sämt-

lich“ unklar, welche konkreten Verpflichtungen für die Beklagte bestehen sollen. 

Die Unbestimmtheit des Hilfsantrags zu 1. würde zugleich den Hilfsantrag zu 2. 

als dessen Annex betreffen. Hinsichtlich des Hilfsantrags zu 3. ist derzeit kein 

Feststellungsinteresse nach § 256 Abs. 1 ZPO erkennbar. Der Kläger könnte sei-

nen Anspruch unschwer durch Leistungsklage geltend machen. Die begehrte 

Feststellung bezieht sich lediglich auf eine Zahlungsposition aus dem Jahr 2017. 

 Treber  M. Rennpferdt  Klug  

  P. Hoffmann  Vesper   
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